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Rekultivierung & Oberflächenabnahme

Nach Abschluss der Verlegungsarbeiten und bei geeigneter Witterung  
wird der in Anspruch genommene Arbeitsstreifen rekultiviert.  
Um Bodenverdichtungen im Trassenbereich zu beseitigen, führen wir bei 
geeigneten Bodenverhältnissen eine mechanische Bodenlockerung durch. 
Der frisch gelockerte Boden ist empfindlich und sollte möglichst nicht 
unmittelbar befahren werden, insbesondere in den Bereichen, die für die 
Wiederaufforstung vorgesehen sind. Dies gilt auch für den Holztransport 
und andere Fahrten von Dritten wie Jagdausübungsberechtigten.

Nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgt mit Ihnen eine Oberflächen- 
abnahme durch den Beauftragten der Baufirma. Diese sollten Sie nur unter-
zeichnen, wenn Sie sich von der ordnungsgemäßen Wiederherstellung 
der Oberfläche überzeugt haben. Die Abnahme schließt keine verdeckten 
Mängel ein.
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Leitungsbau in der Forstwirtschaft

Wiederaufforstung & Bewirtschaftung

Nun können Sie Ihre Flächen wieder in Bewirtschaftung 
nehmen und mit der Wiederaufforstung beginnen.  
Die Fristen für die Wiederaufforstung werden durch die 
entsprechenden Wald- oder Forstgesetze in Verbindung 
mit der Genehmigung für das Bauvorhaben festgelegt. 
Übersteigen die Kosten für die Wiederanpflanzung die  
im forstlichen Gutachten angegebenen forstüblichen  
Kosten, werden die Voraussetzungen für die Übernahme 
der Mehrkosten durch uns im Rahmen der forstlichen 
Entschädigung geregelt.

Auf Ihren Wunsch hin können die Pflanzflächen vor der 
Wiederanpflanzung oder bei Bedarf auch schon vor 
Kulturplanung von uns im Gelände abgesteckt werden. 
Dieser Service ist für Sie kostenlos. Wir bitten Sie jedoch 
um eine rechtzeitige Anmeldung (mindestens zwei  
Wochen im Voraus).



 

 

 

Rohrleitung 

holzfreier Streifen

 

Schutzstreifen: WKL 10,0 m / NRL I 12,0 m

2,5 m 2,5 m
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Schutzstreifen und holzfrei zu haltender Streifen

Bei der Wiederbestockung und -bewirtschaftung ist  
Folgendes zu beachten:

Innerhalb des 10 bzw. 12 Meter breiten dinglich gesicher-
ten Schutzstreifens befindet sich unmittelbar über der  
Leitung der holzfrei zu haltende Streifen. In diesem  
Bereich ist eine Bepflanzung grundsätzlich nicht zulässig. 
Für den dauerhaften Nutzungsverzicht auf dieser Fläche 
ist eine Ausgleichszahlung vorgesehen, die im Rahmen 
der Forstentschädigung festgelegt wird.

Im Einzelfall kann es notwendig sein, dass der gesamte 
Schutzstreifen der Leitung auf einer Breite von 10 bzw. 
12  Meter nicht bepflanzt werden darf und holzfrei gehal-
ten werden muss. Auch wenn in der Regel eine teilweise  
Bepflanzung des Schutzstreifens bis auf den holzfreien 
Streifen geduldet wird, behalten wir uns jedoch das 
Recht vor, diese Duldung zu widerrufen.

Wir möchten sicherstellen, dass die Begehbarkeit  
der Leitung bei etwaigen Arbeiten gewährleistet ist.  
Im Bereich vom Schutzstreifen der Leitung darf kein  
Holz gelagert werden. Für vorübergehende Ausnahmen 
nach vorheriger Absprache wenden Sie sich bitte an 
unseren Betrieb.

Besonderheit Grenzsteine:
Die Neusetzung der 
Grenzsteine erfolgt durch 
die Katasterämter bzw. 
öffentlich bestellte und 
vereidigte Vermesser.

Teilweise findet dies nicht 
unmittelbar nach der 
Fertigstellung, sondern  
in den Folgejahren statt. 
Auf den zeitlichen Ablauf 
haben wir als Fernleitungs- 
netzbetreiber keinen Ein-
fluss.
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Leitungsbau in der Forstwirtschaft

Alle unsere Leitungen sind sicher. Sie liegen mit einer großen Erdüber-
deckung tief im Boden und werden durch einen breiten Schutzstreifen 
gesichert, der nicht bebaut werden darf. Um den sicheren Betrieb 
unserer Leitungen zu gewährleisten, möchten wir sie als Eigentümer 
oder Bewirtschafter des Grundstücks darum bitten, Folgendes zu 
beachten: Früchte und Pflanzen − außer Bäume und Gehölze − dürfen 
im Schutzstreifen angepflanzt werden und bedürfen im Regelfall 
keiner besonderer Zustimmung.

Alle Arbeiten im Schutzstreifen wie Nutzungsänderungen, Kabel-  
oder Leitungsverlegung, Zaunbau, Lagerflächen oder das Entfernen 
gefällter Bäume müssen bitte zuvor von Ihnen bei unserer zuständigen 
Betriebsstelle angemeldet und mit ihr abgestimmt werden. 

Eine normal übliche Forstwirtschaft, einschließlich der Nutzung land- 
oder forstwirtschaftlicher Fahrzeuge, ist bis zu einer Tiefe von 60 cm 
im Schutzstreifen ohne spezielle Genehmigung weiterhin erlaubt.

Probleme in den Folgejahren

Sollten vor Ort Probleme wie Bodensetzungen, Vernässungsschäden 
oder Ähnliches auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an uns. 
Bitte markieren Sie Stellen, an denen Wasser austritt, mit einem Pflock. 
Dies erleichtert die spätere Bearbeitung. Für Folgeschäden, soweit ein 
ursächlicher Zusammenhang mit dem Leitungsbau besteht, sind wir 
regulierungspflichtig.

Im Betrieb

Wir sind für Sie da – auch 
nach den Bauarbeiten.
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Maschinen- und Geräteschäden/Versicherungsrechtliche Vorschriften

Sollten Sie im Bereich der Bautrasse einen Maschinen- oder Gerätescha-
den erleiden, den Sie auf den Leitungsbau zurückführen, so gehen Sie 
bitte wie folgt vor: Rufen Sie einen Zeugen hinzu und machen Sie Fotos 
von dem Schaden und der Schadensursache. Heben Sie die Beweisstücke 
(Ursache und beschädigtes Maschinenteil) auf und informieren Sie uns 
bitte unverzüglich.
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Im Dialog

Lassen Sie  
uns miteinander 
sprechen! 
Eine frühzeitige und transparente Kommunikation und der Dialog mit 
Ihnen sind uns in jeder Projektphase wichtig. Sie haben Fragen oder 
individuelle Anliegen zur Wilhelmshaven-Küstenlinie oder zum Nordsee-
Ruhr-Link? Wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch mit Ihnen.

Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an dialog-nrl@oge.net oder rufen 
Sie uns an unter 0201 3642-12599. 

Ihre Ansprechpartner

Franz-Josef Kißing  
Technische  
Projektleitung

Christoph Köhler  
Kaufmännische 
Projektleitung

Frank Teiber  
Rechtserwerb

Anika Leimbrink 
Kommunikation 
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Wir sind für Ihre Fragen  
und Anliegen da!

Für alle land- und forstwirtschaftlichen Fragen stehen wir Ihnen  
gerne zur Verfügung.  
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0201 3642-18181 oder  
per E-Mail unter landwirtschaft@oge.net bzw. unter forst@oge.net.

Wir überwachen alle Leitungen und Anlagen rund um die Uhr.  
Im Ereignisfall ist die Zentrale Meldestelle (ZMS) immer erreichbar: 
0800 - 33 55 33 0

Über das BIL-Portal erhalten Sie Auskunft über Leitungsbau und anmel-
depflichtige Arbeiten im Schutzstreifen: www.bil-leitungsauskunft.de.



Open Grid Europe GmbH
Kallenbergstraße 5
45141 Essen

T +49 201 3642–0
info@oge.net
www.oge.net
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Wir lassen gasförmige Moleküle fließen und schaffen 
sowie erhalten eine moderne, sichere und effiziente  
Infrastruktur für CH4 (Erdgas), H2 (Wasserstoff) und  
CO2 (Kohlenstoffdioxid).  
 
Mit unserem Leitungsnetz sind wir ein zentraler Bestand-
teil der Energieversorgung Deutschlands und sichern den 
Wohlstand unserer Gesellschaft. Als einer der führenden 
Gasnetzbetreiber in Europa sind wir Pioniere, Treiber  
und Ermöglicher der Energiewende und Klimaneutralität.  
Wir verstehen uns als Transformationsberater und Dienst- 
leister für Industrie, Kraftwerke, Verteilnetzbetreiber 
sowie unsere Partner aus Produktion und Politik. Mehr 
als 2.000 Menschen finden bei der OGE-Gruppe einen 
zukunftssicheren und modernen Arbeitsplatz.


